
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 Sehr geehrte   
 

 Müller Glas
 
Die Firma Vetri Speciali S.p.A. mit Sitz in Trento, Via Manci, 5 
 

erklärt hiermit 
 

 Alle Glasbehälter, die in den eigenen Glaswerken hergestellt werden und die mit der 
Orginalverpackung verpackt werden, können in jeder Bedingung (Sterilisierung inbegriffen) 
verwendet werden, wenn sie in Kontakt mit Lenbensmittel kommen und werden nach dem 
folgenden europäischen Gesetz produziert: 

o Richtlinie CEE 1935/2004, die Stoffe und Gegenstände betrifft, die in Kontakt mit 
Lenbensmittel kommen. 

o Richtlinie CEE 2023/2006, die gute Produktionsverfahren von Stoffen und 
Gegenständen betrifft, die in Kontakt mit Lebensmittel kommen. 

Die Glasbehälter werden auch nach dem folgenden italienischen Gesetz produziert: 
o Regierungsdekret vom 21. März 1973, die die hygienische Regelung von 

Verpackungen, Glasbehältern, Gegenständen, die in Kontakt mit Lenbensmittel 
kommen, betrifft. 

o Dekret vom Staatspräsident N. 777 vom 23. August 1982, Durchführung der Richtlinie 
76/893/CEE, die Stoffe und Gegenstände betrifft, die in Kontakt mit Lenbensmittel 
kommen. 

 Das Vorkommen von Schwermetallen im Glas, welches in unseren Glashütten produziert 
wurde, entspricht den Bedingungen 94/62/CE und den folglichen Abweichungen D.L. vom 5. 
Februar 1997 n. 22. 

 Der Produktionsprozeß und die Verpackung der Behälter wird streng kontrolliert, sodaß 
etwaige Fremdkörper in den Behältern rein zufällig vorkommen können. 

 Um am Ende Verunreinigungen zu vermeiden, wurden technische Vorkehrungen getroffen, um 

die Hygiene der Behälter für Lebensmittel zu garantieren, nach dem Gesetz CE N° 852/2004 

 Die von uns gelieferten Behälter sind nicht sterilisiert.  
 
Gerne stehen wir Ihnen bei Unklarheiten zur Verfügung und verbleiben 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Trien, 09 January 2019    
 


